
 

V e r o r d n u n g 
 

der Gemeinde Sande über die Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen nach 
dem Ladenschlussgesetz 

 
 
Aufgrund des § 14 Abs. 1 der Neufassung des Gesetzes über den Ladenschluss vom 
02. Juni 2003 (Bundesgesetzblatt I, S. 747) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und Ziffer 4.5 
der Anlage 2 zur Verordnung über die Regelung von Zuständigkeiten im Gewerbe- und 
Arbeitsschutzrecht sowie in anderen Rechtsgebieten vom 25. September 2001 
(Nieders. Gesetz – und Verordnungsblatt, S. 615), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 14. August 2003 (Nieders. Gesetz- und Verordnungsblatt, S. 313) sowie § 40 Abs. 
1 Nr. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 22. August 1996 (Niedersächsisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 
2003 (Nieders. Gesetz- und Verordnungsblatt S. 36) hat der Rat der Gemeinde Sande 
in seiner Sitzung am 26.03.2009 folgende Rechtsverordnung erlassen: 
 

§ 1 
 

(1) Aus Anlass der Veranstaltungen „Sander Frühling“ und „Sande mobil“ dürfen 
die  Verkaufsstellen im Ort Sande am Sonntag, dem 24. Mai 2009 und am 
Sonntag, dem 30. August 2009, unter Befreiung von den Vorschriften des § 3 
des Gesetzes über den Ladenschluss, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein. 

 
(2) Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die 

Vorschrift des § 17 Ladenschlussgesetz, die Bestimmungen der 
Arbeitszeitordnung, des Arbeitszeitgesetzes, der §§ 3, 4 und 5 des 
Arbeitsschutzgesetzes,  des Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im 
Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des 
Mutterschutzgesetzes sind zu beachten; auf die 
Ordnungswidrigkeitentatbestände des § 24 Ladenschlussgesetz wird 
hingewiesen. 

 
§ 2 

 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Friesland in Kraft. 
 
 
 
Sande, 26.03.2009  
 
 
 
Wesselmann 
Bürgermeister 


